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Myriıam Wiıjlens

Leitungsaufgaben eINeSs Ordens-
oberen DE SEexXxuellem Mıssbrauch
Sexueller Missbrauch 1M kiırchlichen Be- War meı1ine ea  107 Warum sol] ich als Jun-
reich: elche Verantwortun hat der Or- DE Yau mich den Überlegungen eteili-
densobere? DIiese ra wurde mMI1r VON der ÖOCME denn WelNl WITKIIC eıne ommt,

wırd eın Bischof oder Ordensoberer sıch S1-VDO vorgelegt mıt der 1  e& eın Referat über
das ema halten Ich 111 dieser OCcK- CHECNIE MUKE eıne Yrau wenden. DIe Au
(& entsprechen und möchteel jedoch VON WOTrT War Wenn der Bischof oder ere Ver-
meinem persönlichen Erfahrungen In die- meiden möchte, dass ihm nachher e_
SCI1 Bereich ausgehen, denn diese en worfen wird, INan habe alles ‚;unter STICHS
meınen Umgang muıt dem ema sehr De- geln wollen, werde e Serade dann.Perso-
einflusst. 1ienNn vVon „auflserhalb“ beauftragen, Z Klä-
Als ich 198 / In Ottawa Kirchenrech STU- rung des Sachverhaltes beizutragen. 1es
dierte, wurde ich Z ersten Mal mıt dem könnte S 7B Lun, indem Cn dem Kläger e1-
ema des sexuellen Missbrauchs UK Kle- Ne Kanonıistın A Nnwalilın ZA UG Verfügung
rıker und Ordensleute konfrontiert, da da- stellt Wır en dann versucht, eın ent-
mals dort die ersten Missbrauchstfälle Dublık Ssprechendes Verfahren entwickeln
wurden. Es tellte sich heraus, dass mehre- In den darauffolgenden Jahren wurde auf

Kinder über re VOINN einıgen Klerikern/ Fachtagungen für Kanonisten denen ich
Ordensleuten missbraucht worden 9 In den USA, Gr'  rıtannıen und den Nieder-
und dass dieser Missbrauch den Verantwort- landen Belgıen eilnahm, über das ema
lichen ereıts längere Zeıt ekannt Dgewesen referlert.
WAar. Vielleicht ist mır stärksten der Ver- 1995 wurde ich ebeten, 1e der Stu-
trauensverlust bel den Menschen In Erinne- dienkommission der VONN den Niederländi-
rung geblieben, denn 6S Sıng MC [1UT schen Bischöfen und Ordensoberen geme1ın-
den sexuellen Missbrauch, sondern [L1all War Saln 1INs en serufenen Kommıissıon „Hil-
VOT em empÖrt darüber, dass dıe Verant- fe und ec be]l sexuellem Missbrauch“
wortlichen nıchts unternommen hatten werden.! Seit 1993 bın ıch aufßserdem Miıt-
eitiztere hatten hre Kenntnıis die ater IC der Kommıissıon „Kırchenrechtliche
TE „versetzt‘“ und deswegen das eıgentlıche Fragen der Ordensleute  6 der Konferenz Hö-
Problem MC QUUNr ME elöst, sondern CS herer Oberer In den Niederlanden. In dieser

ermöglıicht, dass 6S weıltere Kreise ZO2 Kommıissıon stehen In regelmäfsigen Ab-
Der sexuelle Missbrauch wurde also auch als tänden Themen, dıe die zıivilrechtliche und
Vertrauensmissbrauch erlebt Das wiederum kiırchenrechtliche Dimension des sexuellen
führte eınem Vertrauensverlust N- Missbrauches betreffen, auf der Tagungsord-
über der Institution Kirche nung
0 darauf wurde ich VON einem meıliner Leider musste ich In den VE  n Jan
Professoren eingeladen, miıch d der e ren feststellen, dass manchmal dıie besten
nach Verfahrensmöglichkeiten beteiligen, eıträge In Diskussionen und Arbeitsgrup-

sachgemäls auf Anschuldigungen VOINl DeN VON ein1ıgen wenıgen ollegen kamen,
uellem Missbrauch reagıeren. Damals die kurzer Zeıt später als ater ekannt WUT-
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den S1e kamen VOT Gericht und wurden Ver- gen vermeiden und oder Was kann
urteilt Das hat miıch einerseıts sehr berührt, werden, amı In Fällen VOIN Anschuldigun-
denn ich emerkte, dass ich nıe edacht Mal gen den STaatlıchen eNorden CI DEe-
Le, diese ollegen hätten eın Problem 1M Be- MAaC werden kann, dass es getän wurde,
reich der Sexualıtät mıt Kindern Anderer- den Missbrauch vermeıden?
se1ts hat diese Erfahrung jedoch dazu DE Ich werde insbesondere auf den ersten 1n
ührt, dass ich vorsichtig Seworden bın, WenNnnl eingehen. DIe beiden anderen Punkte WUTF -
ich über das ema preche Ich we1ls InN- den eigene Studien, insbesondere dQUus ande-
zwischen, dass auch ischöfe, Ordensobere HEn Fachbereichen, erfordern.
und Kanoniısten eın Problem In diesem Be- Urz noch eLIWas Z Terminologıie. S Ist
reich en können. wıchtig, die Personen als Kläger und AI Be-
In meınem persönlichen Engagement In die- schuldigte bezeichnen und egrılie WIe
Sec  = Bereich versuche ich mich eiten las- ‚Opfer“ und „Täter“ vermeiden, olange
SeNMN VON dem Satz „Was ihr für eınen meıliner die YraMIbewlesen ist. arnel In der
serıngsten Brüder und Schwestern prache die Sachverhalte sauber alld-

habt, das habt ihr mır etan  66 (Mt 25,40 1es lysieren. Im übrigen werde ich immer die
sehe ich NIC [1UT 1ImM 1INDIIIC auf die Kın- männliche Form wählen, obwohl cS5 sich
der, die missbraucht werden, sondern auch selbstverständlich weıbliche Kläger, Be-
auf diejenigen, die Unrecht beschuldı schuldigte und ere handeln kann.
werden, SOWIE auf Jene, die angeklagt Sind,
und eın ec alf eın Serechtes Verfahren
en und schliefslich auf solche, dıe Konkrete Sachverhalte
SCAHU1d1 In diese Angelegenheiten men
eingezogen werden, WI1e z B die Mitbrüder.“
Im Rahmen der mır ZUr Verfügung stehen- DIEe ersonen
den Zeıt ist c5S kaum möglich, alle Aspekte
des sexuellen Missbrauchs anzusprechen. SO- Wenn eıne Onkrete Beschuldigung erhobén
ar dıe rein kirchenrechtlichen Aspekte WeTlr- wırd, sind sleichzeitig mehrere ersonen
de ich NIC. erschönpfend behandeln können. oder Personengruppen involviert. SO S1bt CS
Ich werde deswegen einıge Punkte L1UT kurz den Kläger, den Tatverdächtigen, den Or-
erwähnen, dıe Ordensobere als Anstofs ZAU! densoberen DZW. die Ordensleitung und EVeEeN-
Weiterdenken mıtnehmen können. uell den Bischof, dıie Ordensgemeinschafi
Im Bereich des sexuellen Missbrauchs S1Dt 65 die Mitbrüder oder Mıitschwestern die Fa-
M für Ordensobere als Verantwortlich In mıiliıe des Opfers, eventuell eıne Glaubensge-
den Ordensgemeinschaften drel WIC Be- meinschaft, In der der vermeıntliche Miss-
reiche: brauch stattgefunden en soll

OoOnkrete Sachverhalte In diesem Bereich
seht es onkrete Klagen bezüglich des Üa Der Kläger die Agerin
sexuellen Missbrauches. Vielleicht hat der DIiese Person kann eın MinderjJähriger seın
Missbrauch schon VOT ein1ıger Zeıt tattge- oder eın Erwachsener, der als MinderJährı -
funden, vielleicht findet G auch erzeıt ger missbraucht wurde. Nach dem Strafrecht

DIie umnahme VOIN ledern In der katholischen Kirche Sılt als minderJäh-
ihr NSLULU Wıe können Ordensobere sicher rıg In eZu auf sexuellen Missbrauch jeder
Se1IN, dass sS1e psychisch esunde Personen Mensch, der das sechzehnte Lebensjahr och
aufnehmen? MI vollendet Matı C 1395 82) Der Mın-

Prävention: Welche Vorkehrungen können derjährige wird IM eiıner Beschuldigun
Setroffen werden, alsche Anschuldigun- oder ftormellen Anklage vertreten urc S@e1-
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D
Z Pastoralreferenten oder andere Perso-111e Eltern oder uUurc eınen Vormund oder

Pfleger, WIe esS auch allgemeın 1mM Prozess- NEeN, dıe mıt eiınem formellen Auftrag eines
recCc der katholischen Kirche vorgesehen ist Bischofs oder Ordensoberen Z In der Ua
vgl 1478 gendarbeit miıtarbeıten S1e können sowohl
s ist wichtig, zwischen einem ergehen, e1- Männer als auch Krauen se1InN.
INGT Ta und der Möglic  eıt, jemanden Der Tatverdächtige kann heterosexuell, Me@-
strafrechtlich verfolgen, untersche1i- mosexuell, pädoph1 oder ephebophıl se1n.
den, denn WenNnn auch Aa  66 eın ergehen VOT- Ich möchte kurz al dıe Unterschiede ZWI-
S und jemand 7B VerjJährung schen Homonhilie, Pädophilie und Ephebo-
NIC mehr strafrechtlich belangt werden philıe eingehen. Be]l Pädomnhıiılıe und Ephebo-
kann, kann der ere sıch seiıner Verant- philıe handelt CS sich ede sexuelle Hand-
wortung ennoch HIC entziehen. Auch lung oder den Ansatz dazu zwıischen e1-
WenNl VOIl vornhereıin eiıne VerJährung ein- LIeTr Iteren Person und einem vorpubertären
deutig vorlıe Malı der ere die Pflicht, der oder pubertierenden Kınd DIiese sexuelle
lage nachzugehen 1es wıird m.E 1M 76“ andlun dıie NıIC. notwendigerweıise DEe-
dex bestätigt In 695 DZW. In OC und 746 walttätig seın MS Ist eıne bewusste Hand-
en dem Missbrauch VON MinderJjährıgen ung des Täters, die auf eın Kıind oder einen
S1iDt 6S auch den Missbrauch VOINl Erwachse- Jugendlichen ZUE der noch MI Ist,
NenNn innerhalb eıner pastoralen Beziehung. eıne solche andlun deuten oder ihr aus

freiem Willen zuzustimmen. Diese PersonAuch diese Klagen mussen Sehört werden.
Meıstens handelt eS sıch hıer Erwachse- nel dazu, die sexuelle Anzıehung M®
IC die hbe]l einem Prıester, einem Ordens- Minderjährige In Fantasıen oder In der ık
IMNann oder einer Ordensfrau suchen 11C  el erleben.* In dieser Beschreibun
z B In Exerzıtien und der Hilfeleistende He- ırd unterschieden zwischen vorpubertären

die Hilfesuchenden für seıne eigenen und pubertierenden Kindern während die
sexuellen Bedürfnisse So WIe eıne medizını- Anzıehung Kındern 1ImM vorpubertären All-
sche oder psychologische Beziehung keine ter Pädomhilie genannt wird, wırd die sexuelle
sexuelle Komponente en darf, Ist dies Anzıehung Kıindern, die pubertieren oder
sleichermailsen innerhalb eıner pastoralen heranwachsende Jugendliche Sind, Kın-
Beziehung der Fall Möglicherweise wird der der ah dem bis maxımal ZAUI IDe-
Hılfesuchende selbst eıne sexuelle Beziehung ensJahr, Ephebomphıiılıe enannt Be1l etzt-
wollen oder inıtıleren. DIie Professionalıität genannten hat die Uuberia ereıts ngefan-
des Hilfeleistenden erfordert CS jedoch, dass gen, aber die sekundären Geschlechtsmerk-

male sind och MC voll entwickelt NachGl oder S1€e auf diese Wünsche MC ingeht
manchen Angaben ıIn der Lıteratur L1USS der

Der Tatverdachf1ge Altersunterschied zwischen der Iteren Per-
Der Tatverdächtige wırd entweder erıker SOI und dem Kind oder Jugendlichen mMIN-
oder ale seInN. Das Kirchenrech pricht In estens fünf Jahre etragen Der Unterschie
diesem Zusammenhang auch eindeutig VOIN zwıischen Pädomphilıe und Ephebophıilıe ist
Klerikern und MIC HG VOINl Priıestern. G@- auch wichtig 1M INDIUIC auf die eılungs-
meınt sınd also sowohl ischöfe, als auch chancen und somıt Implızı auf die Ya: der
Priıester und Diakone Da alles, Was 1SCNOTe Wiedereinsetzbarkei des Täters 1n dıe Seel-
betrifft, allein In die Zuständigkeit des Pap- nach eıner eraplıe Gerade deswegen
stes Al (© 14.095), eziehe ich mich, WEeNn wird In der IMteraätur zusätzlich unterschie-
ich den Begriff „Kleriker“ verwende, amı den zwischen regressiven und fixierten Pä-
INa auf Priıester und Diakone ophılen und Ephebophilen „Regressive PÄä-
DIie Laıen können Ordensmitglieder seın oder dophıile werden als Personen beschrieben, de-
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SCchaft In seıner DIiÖözese ausübt (e 678), IstYrenmn prımäre sexuelle OrJentierung sıch auf
Erwachsene des anderen Geschlechts riıch- H auch für dıie Personen, denen das ADOS-
teLl. In extremen Streissituationen rleben S1e ola ausgeu wird, verantwortlich Des-
eıne psychologische Regression In eiıne frü- hat der Bischof 1mM INDIIC auf dıe
here psychosexuelle Altersstufe und egehen Ordensniederlassungen seıner I6 zese eın
sexuelle Handlungen mıt. Kindernschaft in seiner Diözese ausübt (c. 678), ist  ren primäre sexuelle Orientierung sich auf  Erwachsene des anderen Geschlechts rich-  er auch für die Personen, an denen das Apos-  tet. In extremen Streßsituationen erleben sie  tolat ausgeübt wird, verantwortlich. Des-  |  eine psychologische Regression in eine frü-  wegen hat der Bischof im Hinblick auf die  here psychosexuelle Altersstufe und begehen  Ordensniederlassungen seiner Diözese ein  sexuelle Handlungen mit. Kindern .... Fixier-  begrenztes Visitationsrecht (c. 683 $1) und  te Pädophile / Ephebophile haben ein grund-  damit verbunden ein Interventions- und Ein-  legendes sexuelles Interesse an Kindern oder  griffsrecht (c. 683 82). Er ist weiterhin kom-  Jugendlichen und verkehren selten oder nie  petent für strafrechtliche Sanktionen gegen-  sexuell mit Gleichaltrigen. In den meisten  über Ordensleuten in allen Angelegenheiten,  in denen sie ihm unterstehen (c. 1320).3  Fällenwerden sie so beschrieben, dass sie sich  ausschließlich für Kinder oder Jugendliche  Der Bischof hat darüber hinaus die Ver-  interessieren.‘“° Regressive Personen können  pflichtung, sich insbesondere auch um die-  lernen, ihre sexuellen Impulse zu kontrol-  jenigen zu kümmern, die die ordentliche  lieren. Bei fixierten Personen ist dies nicht  Seelsorge nicht hinreichend nutzen können  (c. 383). Dies könnte insbesondere zutreffen  notwendigerweise der Fall. „Die Diagnose der  Fixierung beziehungsweise der Regression  auf Personen, die missbraucht wurden, da oft  ist daher für das zu erwartende Behand-  ein großer Vertrauensverlust entstanden ist.  lungsergebnis bedeutsam.“®  Die Verantwortung des Bischofs und auch des  Pädophilie und Ephebophilie verweisen auf  Oberen ist eine persönliche, die unmittelbar  mit seinem Amt, seiner Amtsausübung und  eine Beziehung zwischen einem Erwachse-  nen und einem Minderjährigen; Homophilie  seinen Amtspflichten zusammenhängt; sie  dagegen verweist auf eine sexuelle Anziehung  ist nicht nur eine Frage der „Öffentlich-  zu einem Erwachsenen des eigenen Ge-  keitswirkung“, denn das Strafrecht der ka-  schlechtes. In einer homosexuellen Bezie-  tholischen Kirche kennt ebenfalls eine Sank-  tion für die Verletzung der Amtspflicht.?  hung wird also die Einwilligungsfähigkeit  beider Personen vorausgesetzt.”  Der Ordensobere hat eine besondere Verant-  wortung gegenüber den Mitgliedern seines  1.1.3 Der Bischof und / oder der Ordensobere  Instituts und zwar in zweierlei Hinsicht:  Der Bischof und / oder der Ordensobere ist  1. Er hat darauf zu achten, dass sie anderen  Personen („Dritte“) keinen Schaden zufügen  aus kirchenrechtlicher und pastoraler Per-  spektive in diesem Fall vielleicht die wich-  und 2. er muss zusehen, dass der gute Ruf,  tigste Person, weil er die Verantwortung  auf den die Ordensmitglieder ein Recht ha-  trägt, sachgemäß und gerecht auf die Klage  ben, nicht beschädigt wird (c. 220) und ihre  zu reagieren. Dabei ist zu bemerken, dass,  Rechte zu und in einer Voruntersuchung und  während der Ordensobere zunächst nur Ver-  einem eventuellen Prozess gewahrt werden.  antwortung für seine Ordensmitglieder trägt,  Es kann deswegen sehr wohl auch im Inter-  der Bischof nicht nur verantwortlich für die  esse der Mitglieder des Instituts liegen, dass  Kleriker ist, die in seiner Diözese inkardiniert  eine Klärung bezüglich des Sachverhaltes  sind oder arbeiten, sondern eine Verantwor-  (eine Voruntersuchung) trotz eindeutiger  Verjährung durchgeführt wird, damit ggf.  tung für alle Gläubigen trägt, die seiner Sor-  ge anvertraut sind (c. 383). Die Verantwor-  auch positiv festgestellt werden kann, dass  tung des Bischofs beschränkt sich nicht auf  die Beschuldigung nicht zutrifft.  Katholiken, sondern bezieht sich auf alle, die  In Bezug auf sexuellen Missbrauch durch Or-  sich in seinem Gebiet aufhalten. Da der Bi-  densmitglieder können in bestimmten Fäl-  len sowohl der Bischof als auch der Obere ei-  schof auch eine gewisse Verantwortung für  das Apostolat hat, das eine Ordensgemein-  ne Verantwortung tragen bzw. zuständig  439Fixler- begrenztes Visitationsrecht (@ 083 S1) und
te Pädophıile Ephebophile en eın Yrund- amı verbunden e1n Interventions- und Pn
legendes sexuelles Interesse Kındern oder Sriffsrec (e 083 82) er ist weıterhın kom-
Jugendlichen und verkehren selten oder nıe petent für strafrechtliche Sanktıiıonen n_
exuell muıt Gleichaltrıgen In den me1lsten ber Ordensleuten In allen Angelegenheiten,

In denen s1e ihm unterstehen (C 1320Fällen werden sıe beschrieben, dass s1e sıch
ausschliefslich für Kınder oder Jugendliche Der Bischof hat arüber hinaus dıe Ver-
interessieren.“> Regressive Personen können pflichtung, sich insbesondere auch die-
lernen, hre sexuellen mmpulse kontrol- enıgen kümmern, dıie die ordentlıche
lleren. Be1l fixierten Personen ist dies MC Seelsorge NnIC. hinreichen nutzen können

C 383) 1es könnte insbesondere zutreffennotwendigerweise der Fall „DIe Diagnose der
Fixierung beziehungsweilse der Regression auf ersonen, die missbraucht wurden, da oft
ISst er für das erwartende Behand- eın Sroiser Vertrauensverlust entstanden ist
lungsergebnıs bedeutsam.‘“® DIie Verantwortung des Bischofs und auch des
Pädophıilıe und Ephebomphilie verwelsen auf Oberen ist eiıne persönliche, die unmittelbar

mıt seınem Amt, seıner Amtsausübun undeıne Beziehung zwıischen einem Erwachse-
NenNn und einem inderjährigen; Homonmphılie seınen Amtspflichten zusammenhängt; S1€e
agegen verwelst aufeine sexuelle Anzıehung iıst MC L1UTr eıne Yra: der „Öffentlich-

eiınem Erwachsenen des eigenen Ge- keitswirkung  eb  9 denn das Strafrecht der kar
schlechtes In einer homosexuellen Bezıle- tholischen Kirche enn ebenfalls eıne Sank-

t1on für die Verletzung der Amtspflicht.?hung wird also die Einwilligungsfähigkeit
beider ersonen vorausgesetzt.‘ Der Ordensobere hat eiıne besondere Verant-

wortung Ssegenüber den ıtgliedern selnes
VDer Bischof und oder der Ordensobere Instıtuts und ZWalT In zweierlel Hinsicht
Der Bischof und oder der Ordensobere Ist Er hat darauf achten, dass sS1e anderen

Personen ‚Dritte“) keinen chaden ufügenaus kirchenrechtlicher und pastoraler Per-
spe  1ve In diesem Fall vielleicht die wich- und C 1L11USS$S zusehen, dass der gute Ruf,
tigste Person, weıl Al die Verantwortun auf den die Ordensmitglieder eın CC na-

sachgemäfls und erecht auf dıe a ben, N1IC. beschädigt wird @ 220) und hre
reagıeren. el ist bemerken, dass, Rechte und In einer Voruntersuchung und

während der Ordensobere zunächst 1L1UT Ver- einem eventuellen Prozess ewahrt werden.
antwortung für seıne Ordensmitglieder Yqa: Es kann deswegen sehr wohl auch 1ImM nter-
der Bischof NIC 1L1UT verantwortlic für die ESSEC der Mitglieder des Instituts jegen, dass
Kleriker Ist, die In seıiner DIiÖzese inkardiniert eıne Klärung bezüglıch des Sachverhaltes
sınd oder arbeıiten, sondern eıne Verantwor- (eine Voruntersuchung eindeutıger

VerJährung durchgeführ WIrd, amı Sof.tung für alle Gläubigen ra dıe seiner SOr-
De anvertraut sind ( 383) DIie Verantwor- auch OSITIV festgestellt werden kann, dass
tung des 1SCNOTS beschränkt sich MC al die Beschuldigun NIC ZuUtCr1ı
Katholiken, sondern ezieht sich auf alle, die In CZUsexuellen Missbrauch ÜE Or-
sıch In seiınem Gebiet autihalten Da der BI- densmitglieder können In bestimmten Fäl-

len sowohl der Bischof als auch der ere e1-SC auch eıne Sewlsse Verantwortun für
das Anpostolat hat, das eıne Ordensgemeıin- Verantwortung tragen bzw zuständig
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sSeIN. 1es kann der Fall se1n, weil das Or- ihrer Gemeinschafl ehören soll anchma
densmitglie 1mM Auftrag des 1SCANOIS arbe1l- wird ekannt se1IN, dass Jjemand Deschuldı
LeL, wI1Ie 7 B eıne Ordensfrau, die Pastoralre- und vielleicht verurteilt wurde. Bıs weilen
ferentin Ist oder eın Ordenspriester, der In e1l- wırd der ere dies der Gemeinschafl aal
MCn DIiözese eın Amt übernommen hat ESs eteıilt en oder wenıgstens den Hausobe-
kann auch se1n, dass der Missbrauch 1M Rah- e  S Gelegentlich wiıird eSs der Gemeinschafi
INeN des Apostolates der Ordensgemeinschafli 1ImM Nachhinein ekannt, dass unter ihnen Je-
stattgefunden natı Der Bischof könnte dann mand WO oder ewohnt hat, der Proble-
involviert se1n, weil Cle ebenfalls eıne eigene In diesem Bereich hat DIie einzelnen Or
Verantwortung für das Apostolat, das In S@e1- densleute werden NnIC. [1UT hre eigenen
[1eT DIiÖzese ausgeu wird vgl 0(8) Emotionen aben, sS1e werden auch spuren,
oder könnte [Nall argumentıieren weıl wWIe die Gesellschaft auf S1@e als Mitglieder dıie
en der Ordinarıius des Opfers ist Kr are dann SCT Gruppe reagıert.
zuständig und verantwortlich des Or-
Les der Ya WlAndere Betroffene

en der Ordensgemeinschafli Sibt 0S die
aDie Ordensgemeinschaft / Die Ordens- Gemeinschaft, der der Kläger oder dıe Klä-
niederlassung serın sehört, WI1Ie z.B eın nterna Wıe 1Cd-
DIie übrigen Miıtglieder der Ordensgemein- Sjeren dıe anderen Mıtglieder dieser S21
Chaft, der Jjemand sehört, der eschul- Me1InNSCHAa S1e sind ebenfalls betroffen,
digt WIrd, sind aus kırchenrechtlicher Per- denn 7B die Eltern werden sıch fragen, ob
spe  1ve NIC. direkt betroffen, s1e dürfen ihr Kind auch missbraucht wurde und s1e
aber pastora esehen MI auflßer Acht DE- wollen WISSeN, WIe s1e dies feststellen kön-
lassen werden. Hıer ware 7B das Haus e  3 Andere Eltern werden wütend se1ın, weıl,
oder die Niederlassun denken, In der der werden S1e „der Beschuldigte doch
Beschuldigte leht Diese Gemeinscha wırd Immer nett war  . Auch hier wırd VON der
verunsichert seın und siıch fragen, OD und WIe Leıtung der Ordensgemeinschaft eıne SacCh:
dies passıeren konnte Manche Mitglieder Semälse ea  10N Yrwartet
werden wütend seın auf den Beschuldigten,
andere werden hre Wult den Kläger Was ST SEexXuyueller MI  rauch?
iıchten Manche werden sıch mıt den Ent-
scheidungen der Ordensleitung solidarisie- Nach der re der katholischen Kirche sind
KOM; andere agegen werden sıch die alle ehalten, ema ihrem an In der Kır-
Leıtung wenden und somıt vielleicht In Ee1- che enthaltsam en erıker sind DE=
Hen Loyalitätskonflikt ZUT Leıtung Seraten halten, eiıne vollkommene und immerwäh-
Manche werden In der Lage se1n, über SEeXU- rende Enthaltsamkeit wahren (C D Sil)
alıtät sprechen, für andere Ist dies SOIC Weıterhin mMmussen erıker MIC 1L1UTr auf dıie
eın Tabuthema, dass s1e buchstäblich sprach- Moralıtät ihrer Handlungen edacht SeIN,
10s seın werden. Manche werden den nNtier- sondern sS1e sollen hinsichtlich ihres Verhal-
schied zwischen Missbrauch VON Kindern tens auch mıtenvorgehen, da dies auf
und Homosexualıtät kennen, andere werden hre Einstellun ZUT Enthaltsamkeit hinweili-
dies es sleichsetzen DIe Gruppe wird MO$S- SC könnte (@ D %2 10
lıcherweise deswegen zerrissen Se1IN. Es Ist Ordensmitglieder (  eriıker und Nıichtkleri-
Aufgabe der Ordensleitung, auch auf diese ker) en sich RC ihr Gelübde voll-
Emotionen reagıeren. kommener Enthaltsamkeit verpflichtet Eın
ıne Gemeinschafl wird ebentfalls betroffen IS kann deswegen auigrun der In
se1n, WEelNll Jemand versetz wird und 1U 1395 82 genannten Straftaten aus dem In-
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stitut entlassen werden (CC 095, (29, /46) den Definitionen des zivilen Strafrechtes
Kın Verstolfs diese Pflicht kann Öffent- sleichgesetzt werden, denn es seht hier
iches Ärgernis erregen und Serade deswegen eine objektive schwere Verfehlung das
sieht das Strafrecht auch entsprechende Be- Enthaltsamkeitsgebot.*! Wer 1395 S ] und
stımmungen VOT. SQ vergleicht, dem auf, dass be]l den In
Canon 1395 estimm S genannten Handlungen 1M allgemeınen
XSI Kın eriker, der, aulser dem In (  S 1394 andere Personen verletz werden und Arger-

erwähnten Fall, In einem eheähnlichen NIS erregt wird.!?
Verhältnis lebt, SOWIE eın erıker, der In Während das Strafrecht der katholischen KIır-
eıner anderen äaulseren un das che sehr auf das Enthaltsamkeitsgebo aUuUSsS-

echste des eKalog2s verharrt und gerichtet ist, sind die Klagen NIC. AdUS$S-

adurch Argernis CINECLT, sollen mıt der SCNAIIEe  IC auf das Enthaltsamkeıtsgebot,
Suspension bestraft: werden, der stufen- sondern auch oder insbesondere
welse andere trafen HIS ZUr Entlassung auf den Vertrauensmissbrauch Dezogen Man

darf NIC. vergessen, dass alltäglıch Tausen-AaUs dem Klerikerstand hinzugefügt WeTlr-
den können, WenNnn Verwarnung dıe de VON Eltern hre Kinder In die der
Yra fortgesetz WIrd. 1ltarbeıter der katholischen Kirche m

2 Eın eriker, der sıch auf andere Weiılise el überprüfen die Eltern NIC ob die dort
das echste des eKalo2s Ver- arbeıtstätigen Personen jeder für sich Vel-

hat, Soll, jedenfalls WEellll C die Yal- trauenswürdig sind WIe sS1e das z .5 Lun,
Lal mıt Gewalt, MO Drohungen, öffent- Wenl s1e privat einen Babysitter engagıeren
ich oder einem Minderjährigen unter sondern s1e setzen die Vertrauenswürdi1g-
sechzehn Jahren egangen hat, mıt DEe- keit infach VOTaUS, weıl diese Personen bel
echten Strafen belegt werden, gegebe- der katholischen Kıirche arbeiten, dıe eınen
nenTalls die Entlassung aus dem erıker- Ruf enielst Deswegen trıfft die Ver-

letzung dieses Vertrauens auch die Kır-Stan N1IC ausgenommen.“
Das Ordensrec verweilist auf diese Normen, che, e1l das Ansehen der ganzen Institution
ennn S In 695 S 1 el dass eın 1e beschädigt wird. Wenn 1U  - eın zustandıger

Oberer ebentfalls dieses Vertrauen weıterhinaufgrun der In 1395 genannten i alta-
ten entlassen werden kann, „aulser der Obe- missbraucht, indem Ch bel eıner konkreten
e ist Del den In 1395 genannten Yal- Ya das Problem MC Löst, sondern dıe
en der Ansicht, dass eiıne Entlassung NIC. betreffende Person infach verSetzt, ist der
unbedingt notwendig ist und dass für die Bes- Vertrauensverlust immens.$
Serung des Mitglieds, für dıe Wiederherstel-
lung der Gerechtigkeit und für die Wieder- DIe der Verantwortlichen
Ssutmachung des Argernisses anderweıtig

„Mitgefühl, Gerechtigkeıit und Verantwor-hinreichend Sesorgt werden kann.“ Vgl
ebenfalls (29 und (406.) t  g“ sind drel egrıffe, die m.E dıe Reak-
In 1395 seht 0S NIC. L1UTr eiıne Ver- tion der Verantwortlichen charakterisieren

olltenfehlung das echste ebot, sondern
auch Verfehlungen, dıe unter Anwen- Verantwortun übernehmen beinhaltet, die
dung VON Gewalt, Drohungen, In der Offent- ahrneı herauszufinden und zufriedenstel-
lichkeit oder mıt Minderjährigen unter SOCH“- en Lösungen anzubileten. Der ere I1NUSS

zehn Jahren egangen wurden. DIie Ya In seıner ea  10N folgendes eachten
I[NUSS deswegen ach dem Gesetz keinen Vohle Cl soll Mitgefühl zeiıgen segenüber dem
ständigen Geschlechtsverkehr beinhalten Kläger und erforderlich Onkrete
und der Missbrauch sollte ebenfalls MI mıt psychische anbieten. Er soll] In ort
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und Tat eutlic machen, dass der Schutz arüber NaC  edacht würde, Was tun WAa-
VON inderjährigen höchste Priorität O YrC, WETNN eıne eintreffen sollte
nıe In mehreren Ländern wurde dies ereıts De-

—__;1
CT so]] Mitgefühl gegenüber dem Be- tan In den USA, Kanada, England, Irland,
schuldigten ze1ıgen, denn diese Person den Niederlanden und Belgien legen kon-
empfindet oft am und Ist möglıcher- rete Handlungsanweisungen VOTVT. 1ele die-
welse MI In der Lage, mıt der Beschul- SCer Normen wurden nach einıgen Jahren auf-
digung däquat umzugehen. SO Ist 7 B De- run der Semachten Erfahrungen ereıts
annt, dass CS Selbstmordversuchen überarbeite
kommen kann: und deswegen sollte 11© Ich möchte einıge Grundlinien dieser NOoOr-
mand, der informiert wWird, dass S be- [NEeN darstellen In vielen Ländern sind De-
schuldigt Ist, NIC allein gelassen werden; reıts OnkKrete Personen ernannt, dıe
CIl [11US$ In den Entscheidungen, die er ständ1ig SINnd, alle Beschuldigungen In diesem
Y1fft, darauf achten, dass C 1M ULE Bereich entgegenzunehmen und anschlie-
A den Beschuldigten der Unschulds- send untersuchen (C 17 S 1) DIiese Per-
vermutung es DIS das Gegenteıil De- SOM sollte bewandert seın an Kırchenrecht,
wılıesen ISt; sich auskennen mıt den STaatlıchen Rechts-
er darf dem Ruf des Beschuldigten LLOTINEN und se1ın, dıie Gespräche DZw.
MIC schaden; Vernehmungen auch mıt inderjJährigen!*)
Cl I1USS der Ya: nachgehen, ob eıne durchzuführen diese Person alle erfor-
Ya egangen wurde, die staaätlıch DE- derlichen Qualitäten NIC persönlıch He-
sehen meldepflichti Ist, oder ob andere sıtzt, soll ihr eın eam VOIN Leuten Z Ver-
staatliche Vorschriften einzuNalten Sind; fügung stehen, die qualifiziert helfen Diese
er I1USS prüfen, ob, und, WenNnn Ja, welcher Person el Voruntersuchungsführer und
Bischof informiert werden I1USS, kann sowohl erıker AIls auch Lale, sowohl
er sol] den Kläger auf keinen Fall davon eın Mann als auch eıne Frau sein.)> DIe hbe-
abhalten, sıch dıe Staatlıchen ehorden auftragte Person sollte Jjemanden9

wenden; der den Eltern und dem inderjährigen Za
C so1l klären, ob der Beschuldigte dort eıte sSTe 1es Sılt auch für den Beschul-
leiben kann, Glr WO oder ANDEIEL, digten auch Ch sollte In NSpruc neh-
und WEn NIC Was werden INUSS; [NeN können.!®
er soll unter keinen Umständen die eicNn- Der Beauftragte LL11USS dem Beschuldigte
te des Beschuldigten hören, denn dies hälte mıitteılen, dass er NIC. verpflichte ist, eıne
Le Z O  e dass er nachher MC mehr Yra einzugestehen und [1lall ihm die E1-
handeln kann, weiıl on das Beichtgeheim- desleistun MC abverlangen da @ 1728
NIS verletzen würde. Er soll aber eınen &2)
Beichtvater Z Verfügung tellen, Kläger und Beschuldigte en das ecC auf
dies sewünscht Ist; einen Anwalt Der Beschuldigte sollte sıch
C: soll Jjemanden9der der lage schon bel der Voruntersuchung VOIN einem
NaC 1er Ist edenken, dass der- Zivil)uristen eraten lassen. Der Zivihuris
Jenıge qualifiziert und seın INUSS, sollte MC der Justitiar des Bıstums oder der
z Kinder vernehmen. Jurist des Ordensinstituts sSeIN. Das Ordens-

Diese und andere pekte machen eutlıc INSTLILU sollte sofort klären, wWI1e die Anwalts-
dass eıne adäquate ea  10N nicht leicht und kosten ezahlt werden können. Auch das On
infach ist: Der ere wırd möglicherweise densinstitut sollte sıch VON eiınem Ziviljuri1s-
auch selbst emotıional betroffen se1In. Es WAäa- ten eraten lassen!

deswegen SuLtL, WEeln ereıts Srundsätzlıch Sollte der Beschuldigte eıne offizielle a..

4A47



he In der DIiÖözese H  en, Ist klären, 1e€ INUSS der ere entscheıden, wWIe 11UN

wer dıie Untersuchun anordnet (C 082) der weıter verfahren Ist. Er sollte sich unbe-
Bischof oder der Ordensobere |)ıe rgeb- ın VON eiınem Kirchenrechtler, der ala
nısSse ollten dem Bischof DZW. dem Ordens- rungen In diesem Bereich hat, eraten lası
oberen mitgeteilt werden. SC  S An dieser Stelle mussen auch dıe VOI der
amı eıne psychologische Beurteilun des Glaubenskongregatıon 2001 erlassenen NOor-
Beschuldigten STAa  iınden kann, ollten He- 1LE berücksichtigt werden.!®
reıts 1M Vorfeld ONtLakte fachkundigen
ınıken aufgebaut werden. Geklärt werden Der Beschuldigte
sollte ebenfalls, ob der Beschuldigte dort
eventuell auch (statıonär) etreut werden Wenn eıne Beschuldıgun eingegangen ist,
kann.*‘ Auch sollte ereıts Kontakt mıt In- hat der ere und oder der Bischof eNtT-
SLILULLONEN aufgenommen werden, die die scheiden, Was muıt dem Beschuldıigten vorerst
pastorale und psychologische Begleitung der passıert. Der ere hat sich. ın seiner Ent-

scheidung VOINl folgenden Spekten eıtenpfer und deren Angehörıgen und EVEN-
uell der Ordensgemeinschaf eisten kÖön- lassen:
11C  S an des Verfahrens Erfolgt die An-
Ferner sollte eın Pressesprecher ernannt schuldiıgung 1ImM kirchlichen Bereich und
werden:erder Ordensobere och der mıt oder 1Im STaatlıchen Bereich?
der Untersuchun Beauftragte ollten direkt Sicherheıitsgrad, dass dıie Beschuldigun
mıt der Presse sprechen. ESs ware jedoch ZDer ere kann nachforschen, ob
dererseılits atal, WenNnn INa VOIN OINzıeller SEe1- 0S schon früher Beschuldigungen egeben
Le mıt der Formulierung „kein Kommentar“ mal
reagıeren würde. ıne gute Beziehung ZUT Informationsstand bezüglich der Be-
Presse ist bsolut notwendig, denn CS seht, schuldıgung In der OÖffentlichkeit: Wer ıst

ereits informiert?WIe ereıits aufgezeigt, MIC 11UTr den
eventuellen sexuellen Missbrauch, sondern des Beschuldıigten, mitzuwirken;

eınen Missbrauch des Vertrauens QeNe- Ansıcht des Ortsbischofs (S 067/8-679)
rell s ist übrigens wichtig, dass die Or-
densmitglieder und 7B die Gemeinschaft, In Der ere hat eachten, dass eıne De-
der der Kläger lebt, KECHWZEIL informiert schuldigte Person weiterhin das ee auf e1-
werden und Informationen IC erst aus der MnNenNn uten Ruf hat (C 220) 1es edeutet,
Presse erfahren. Dennoch hat nıemand eın dass die Entscheidun des Oberen und oder
e erfahren, Wer eklagt hat oder WeT des 1SCNOIS ME unnötıg den Ruf des Be-
beschuldigt wurde. SChuldıgten Sefährden oder Anlass (5e
Wenn eıne Handlungsanleitung auTigeste üchten en soll elen ebenfalls die
ISt, könnte diese jedem 1€ des Ordens- Pflicht, eachten, dass der Beschuldigte
instituts zugeschickt werden. en eıner eın Verteidigungsrech hat und dass des-
KEmpfangsbestätigung ollten dıe Ordens- die kirchenrechtlichen Bestimmun-
mitglieder erklären, dass s1e sich der mpli- gen AUCh Aaus prozessrechtlicher IC be-
kationen des Dokumentes ewusst Sind, denn achtet werden mussen
das okumen könnte als eıne kanonische Nach dem Gesetz Ist eıne iırekte Suspens1on,
Warnung werden (e 1347 SI dıe [1UT erıker reffen kann, nıcht.geeignet,

eıne lage 1Im Zivilrecht ereıits einge- denn der erıker kann MIe ohne Verwar-
gangen 1ISt, könnte ESsS hbesser seın, das kano- nung und Feststellung der Verfehlung SUS-

nısche Verfahren vorläufig ruhen lassen. pendier werden. ıne vorübergehende AIIS-
Erst WEl feststeht, dass eıne Yra VOTI- schlieisung VO geistlıchen |hienst oder VON
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einem kırchlichen Amt und Auftrag Ist eben- JS Dıie Beschuldigung ıst ıyahr

NIC. möglıch, olange eın OMzıeller Wenn die Beschuldigung wahr ist, hat der
Strafprozess MI eroIne wurde (C Z ere und oder der Bischof eventuell die
ine Voruntersuchung Ist noch kein Yal- Glaubenskongregation diesbezüglıc 1InN-

formieren?® oder eın Strafverfahren MNCN-DYOZESS. YOtLtzZdem kann, CS angebracht
Ist, dem Angeklagten eıne vorübergehende zuführen.“! Der ere ist 1er ebunden
Ausschliefsun vorgeschlagen werden. Be- 695 (Dzw. (29, 7406), der über die Entlas-
sonders Wenl die Beschuldigung den An- SUN2 aus dem NSULUu handelt Entsche1ide
scheın der anrheı hat, sollte n_ der eLe dass das1MIe entlassen
9en werden. Es omMmm darauf dem Be- wird, we1l er ema 695 der Auffassung
lagten mıt Fingerspitzengefühl vermıiıt- ist, dass „eine Entlassung NnIC. unbedingt
teln, dass eıne Ausschlieisung noch N1IC eın NOl Ist und dass für die besserung des Mıt-
Schuldbekenntnis Ist und dass en den Dienst Slıeds, für die jederherstellung der Ge*
wlieder aufnehmen kann, sobald feststeht, CL  el und für die Wiedergutmachun
dass dıe Beschuldigung ME auf anrnel des Argernisses anderweitig hinreichen DC-
beruht, dass SOIC eıne Ausschliefsun 1M e1- werden kann  “ dann sSTe C VoT der

und 1M Interesse der Kirche S und schwierigen Entscheidung, jemanden wieder
dass Cl selbst In der Zwischenzeıit finanzıiell der Seelsorge teilnehmen lassen. Der
versor. wird. Wenn dies elingt, kann CS ere hat siıcherlich den Therapeuten De-
se1n, dass der Beschuldigte eıne Ausschlie- fragen, Was mögliıch und vernünftig ISst, aber
isung freiwillig akzentiert.“” ES Ist MG der Therapeut, der entscheidet,
Wenn eSs sıch eınen Priıester handelt, kann ob jemand erneut In dıe Seelsorge auTige-

LLOTMNTHEIN WIrd. 1es Ist letztendlich AaUS-INan ihm jedoch dıie eIuU2QN1S predigen
und die Beichte hören entziehen (C 764 SCHAII1e  C die Verantwortung des Oberen
und Y'/4 Salß) Man kann den Priıester auffor- Hıer ist sicherlich In Krwägung zıehen,
dern, NIC mehr öffentlich die Eucharistie welche Art VOINl Perversion vorlıe und ob

feiern. Der Bischof kann einem Ordens- derjenıge als ixiert oder reSreSSIV beurteilt
mı1  i verbieten, sıch In seiner DIiÖözese auf- wurde.2% Wird jemand erneut für dıe Seel-
zunNalten (@ 67/9) und C kann auch selbst e1N- Z Verfügung eSLe dann wird dies
sreifen, der ere MI atı wird (C sicherlich MI dem Ort und der Stelle
683 S2) möglıch se1nN, C islang atı WArT. Sollte

derjenıge eınem Bıstum Z Verfügung DEe-Wenn eS sıch eıne Beschuldigun
Missbrauchs eines MinderJjährigen handelt stellt werden, INUSS der Bischof informiert
und dieser och fortdauert, soll der Be- werden. Das leiche Sılt mA für die Verset-
schuldigte MC dem Ort verbleiben, zung In z.B eiıne andere Provınz des NSTI-
an die Beschuldigung untersucht WITrd. LUTSs oder für den Hausoberen. Nur kann

Jjemand auch In seiner Tätigkeıit unter-
DIe Voruntersuchung Wurde abge- STUTLZT werden. Es sollte klar se1ın, dass erJe-

sSchlossen rneute Dastorale Tatigkeit? nıge MC erneut In der Jugendseelsorge La-
L1g werden kann und darf.?5

Wenn eıne Voruntersuchung durchgeführt
wurde, kann es drei unterschiedliche rgeDb- W Die Beschuldigung ist NC ıyahr
nısse Cm 1) die Beschuldigung beruht auf Wenn klar Ist, dass die Beschuldigun NnIC.
ahrheit, 2) die Beschuldigun ist MC wahr ist, 1L11USS alles werden, den EVEeN-
wahr oder 3) dıe Beschuldiıgun konnte MC uell Seschädigten Ruf wieder herzustellen
bewilesen werden. ESs Sibt unterschiedlich: Sıchtweisen unter

den Kanonıisten, ob INan SOIC. eıne nach-
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weislich alsche Beschuldigun In dıie Perso- standteil der Aufnahmeprüfun kann die INC-
nalakte aufnehmen sollte oder AUIC) Der Vor- dizinısche und psychosexuelle Gesundheit
teil eines Vermerks Ist, dass auch späater nach- untersucht werden. Das Recht sieht MO dass
Sewlesen werden kann, dass eıne Untersu- L1UT Jjemand zugelassen werden ollte, der De-
n durchgeführt, aber kein Tatbestand sund ist und einen geeıgneten Charakter
festgestellt wurde. Der achte1l ISt, dass wWIe ausreichende eıfe hat „Gesundheıt,
iImmer „etwas“ hängen leiben könnte Das Charakter und eıfe sollen, soweıt NO
Kirchenrech estiimm ebenfalls, dass 1Ss Ure hinzugezogene Sachverständige De-
mand, der eıne andere Person verleumdet, stätıgt werden.“ C 042) el darf [11all I
mıt einer Serechten Strafe belegt werden (C doch die Intimsphäre eiıner Person N1IC. Ver-
1390 $2) und oder gezwungen werden kann, letzen (e 220)
eıne an  ne ledergutmachun und Inwleweılt solche ests zuverläss1iıg
eisten @ 1390 83) Sind, kann VON eıner Kirchenrechtlerin NIC

beurteilt werden. Therapeuten mıt vielen
1853 ıe Beschuldigung konnte NC he- Jahren Erfahrung äaußerten siıch eher skep-
WwieseEN werden IS@ S1ıe SChlagen allerdings eıne ausführli-
DIie schwierigste Sıtuation ergibt sıch, WEeNnN che psychosexuelle Anamnese vor.<4
die Beschuldigun MC bewlesen wurde, In den ve  n Jahren jedoch hat S
aber die Vermutung doch sehr nahe IC dass auch VOIN Seıten des Apostolischen Stuhls An-
ELWAS vorgefallen ist. In SOIC einem Fall wırd weisungen egeben, sehr zurückhaltend
sicherlich kein Geständnis vorliegen und der se1n, Wenn CS darum seht, Kandıdaten a
Beschuldigte wird auch MC bereıit Se1IN, zunehmen, die ereits VOIN anderen MStIc-
eraplie ıIn NSpruc nehmen. Es Ist auch ten abgewlesen wurden. Selbstverständlich
kirchenrechtlich esehen schwier1g, Jjeman- hat eın NSLILU das CC einen Kandidaten
den eıner erapıe zwingen und CS darf bıtten, eın „Zeugnıis“ über seıne NWEe-

enheit In dem anderen NSLULU oder In e1-ebenfalls efragt werden, ob eıne erapıe eY-

folgreich seın WIYd, WeNnNn jemand MI ıll e Bıstum oder Priesterseminar vorzule-
Kür diese sehr problematischen S1bt eSs gen oder die Zustimmung erteilen, mıt

den Verantwortlichen In diesen Instıtutionensicherlich keine Patentlösung
sprechen. Selbstverständlich dies

VOTaUs, dass die Jeweiligen Verantwortlichen
DIe uMmnanme VOT) die diesbezüglichen Fragen auch en und

itgliedern In das Institu hrlich beantworten

DIe uiInahme VOIN Mitglieder In das
MS ist VON der ON2C, ob und Pravention
WIe INan feststellen kann, ob Jjemand eın Pro-
blem hat, das ihn unfähig oder ungee1ignet Welche Vorkehrungen können Institute tref-
MacC In diesem NSLULU eın Ordensleben fen, alsche Anschuldigungen Ver-
führen. DIie Fragen werden In dieser 1INS1IC meılden und oder Was kann werden,
Je nach dem Anostolat des Instıtutes sehr amı Im eıner Anschuldigun den
unterschiedlich ausfallen Wenn das ApOosto- sSsTtaatlıchen eNorden eutillc emacht Wer-
laiti insbesondere Jugendarbei beinhaltet, den kann, dass Prävention sehr wichtig War
ırd INan sehen mussen, ob Jjemand alur OC und alles wurde, Missbrauch
eıgnet Ist. Welche ethoden angewendet vermeıden?
werden, eıne Eıgnung festzustellen, wird DIiese ra ist keine kirchenrechtlich und
Voe dem NSLLU überlassen. Als DBe- sS1e ist deswegen 1mM Rahmen dieser Studie
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auch MC infach beantworten u  el WISSeN: es sollte eıne für die Ordens-
cheint efragt SeIN. Yste Bedingung oberen In der usubun ihres mtes sein, das
cheint mMIr, dass eıne srundsätzlıche en- mıt auch s1e Rechte VOIN Betroffenen SCHÜTt-

ZEeI und Öördern können.heit besteht, über das ema sprechen
und S somıt enttabuisiert WITd. ESs 11 USS eın
1ma Seschaffen werden, In dem auch ater 'yriıam Wylens S Assıstant Protessor für
sich selbst tellen können. kanonıschesC der Theologischen Fa-
Iransparenz cheıint mMI1r eboten SeIN. kultät der Unwersıita. DON Tilburg (Nieder-

lande), Mitarbeiterin Bischöflichen OÖffi-
zialat In Münster, Privatdozentin der Ka-

Abschliefsende Bemerkung OlLISC: Theologischen der Unt-
yversitat IN Münster un Gastprofessorin

Das ema des sexuellen Missbrauchs ist der FÜr Kirchenrecht The (ÜA-
MC 11UT sehr kompliziert, 6S Ist auch sehr tholic Unwersity of America In Washington,
vielschichti DIie kırchenrechtliche Dımen- Sert 17995 ist Sze kıiırchenrechtlic. O-
S10N Ist darın IM eıne VOIN vielen. Manche raterın der Konterenz der Höheren Oberen
Institute werden die personellen Ressourcen IN den Niederlanden un SZe IDar DON 171995-
für die Bewältigun dieses Yoblems aben, 20017 ztglie der Studienkommission ll
die meılsten jedoch IC Auch WeNnNn S1e S1e fe und eC. Sexueller Missbrauch IN der
aben, werden S1@e oft persönlich emotional Kirche“ der Niederländischen Bischofskon-
betroffen Se1IN. In anderen Ländern wurden ferenz.
deswegen In vielen Fällen kompetente Per-

aufßserhalb der eigenen Reihen hbeauf- Diese Institution exıistiert In den Niederlanden seit
Ya die Ordensleitung hbe]l einem konkre- 1995 Sıe hletet sowohl astorale, seelsorgliche und
ten Fall eraten 1es WITF. entlastend für psychologische Hılfe als uch die Möglichkeit, for-
viele Verantwortlich und für die Ordens- mal eıne Klage einzureichen. Das Verfahren Vel-

SUC| einerseılts auf Klagen bezüglıch sexuellenmitglieder, die SONS Untersuchungen über Missbrauchs VON Minderjährigen, andererseits ber
eigene Mıtbrüder, und ber unterlas- auch auf sexuellen Missbrauch VOIN Erwachsenen
SeIlEC Tätigkeit der vorherigen Leıtungen us  = innerhalb eıner pastoralen Beziehung reagıeren.
durchführen mussen DIiese Ordensinstitute |)ıe agen können entweder Kleriker der

aber auch andere, die mıiıt eıner Ernennungentdeckten, dass auch dann, WenNn eın ande- des Bischofs In der Seelsorge atı SINnd, WIe Z
1CS NSLULU betroffen 1Sst, die Gläubigen und Pastoralreferenten Serichtet Se1IN. Bischöfe und (Yir-
die Presse) MC notwendigerweise die densobere en eıne gemeınsame Verfahrensord-

nung erarbeitet und ebenfalls gemeınsam einıgeUnterschied und Zugehörigkeiten kennen
und dass s1e somıt auch selbst iIndıre De- Personen delegiert, die die ach 1/a urchzu-

führende Voruntersuchung leiten. Bischöfe und
roffen S1nd. Und somit stellt sich die rage, Ordensobere e  en semeiInsam VOT, we1ll dıe Nieder-

ländısche Kırche eine sehr en Anzahl VON OrwWIe dıe Ordensoberen und die B1-
schöfe dann MC ausgeschlossen kon- densleuten, insbesondere Ordenspriestern, hat, dıe

In der Seelsorge atı SINd, und we1ıl eıne semeın-STIru  IV muıt dem ema umgehen können, Salille Handlungsweise das orgehen VOIN eiınem (r
und ZWAaT bevor onkrete Klagen eingegan- densoberen und einem Bischof insbesondere dann,
gen SINd. WEeEell el hre Verantwortun haben bZzw.
Ich lasse mich leiten Uurc den Spruch des ständig sınd, vereinfacht.

errn „Was ihr für eınen meılner gSerıngsten In den USA wırd ersichtlich, ass der Vertrauens-
erlust die Kirche 1Im allgemeıinen und dıe KlerikerBrüder und Schwestern habt, das

habt ihr mMI1r etlan  66 (Mt 25,40 und wende und die männlıchen Ordensmitglieder 1M Beson-
deren trifft. Die Konsequenzen des Missbrauchsdies auf allen Betroffenen Diesen Vortrag sınd weıitreichend, weil sS1e nıcht beschränkt blei-

möchte ich deswegen ebenfalls verstanden ben auf dıe ater. Der Missbrauch ist insbesondere
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eın Vertrauensmissbrauch und zıieht deswegen pannun: zwıischen 0(/8 S] und 683 C6
uch viel weıtere Kreise. Archiv für katholisches Kirchenrecht 169 2000)

35ESs Ist unterscheiden zwıschen dem Strafrecht und
dem Prozessrecht. DIie Glaubenskongregation hat Das Strafrecht estiimm hlierzu In 1389 S1 „Wer
mıt Schreiben VOINN Z Maı 2001 Bestimmungen kirchliche Gewalt der eınen kırchlichen Dienst
bezüglich des Prozessrechtes erlassen; das Straf- missbraucht, so1] Je ach Schwere der ar der
recC wurde MI sgeändert! (Epistula ongrega- Unterlassung bestraft werden, den Amtsentzug
tione DIO Doctrina Fıdel mM1ssa ad tot1ıus Catholicae nıcht ausgenommen, se] denn, ass dıe-
Ecclesiae KDISCODOS alı1osque Ordinarıios et Hıierar- SCIN Missbrauch schon eıne Strafe durch Gesetz der
chas interesse abentes de delictis Sravliorıbus e1- Verwaltungsbefehl festgesetzt worden ist. Zl Wer
dem Congregation] DrO Doctrina {fide] reservatıs, aber AaUus schuldhafter Nachlässigkeit e1ıne and-
MIveröffentlicht.) Diese Bestimmungen mussen lung kirchlicher Gewalt, e1nes kırchlichen Dienstes
deswegen 1mM Rahmen der Normen ber die Vor- der eıner kirchlichen Aufgabe unrechtmälfsig
untersuchung C®Sposıtionıert werden. fremdem Schaden der unterlässt, soll mıt e1-
S1e bestimmen, WAallll der Ordinarıius meldungs- G: Serechten Strafe belegt werden.“
pflichtig ist: WEeNnN ach eıner Voruntersuchung der 10 Der Kleriker, der verheiratet Ist, uUuS2!|  me InOrdinarius feststellt, AaSss eın Kleriker jemanden
missbraucht hat, der das 158 Lebensjahr och nıcht ezug auf seıne Ehefrau, ebenfalls ZUT Enthalt-
vollendet und ass die VerJährungsfrist och samkeit verpflichtet. DIies silt uch für Lalen: uch

s1e mussen, mıt Ausnahme der Eheleute, nthalt-nıcht abgelaufen Ist. DIiese VerjJährungSsfrist, dıe auf
10 re festgesetzt wurde, an erst hbe] der Voll- Salll leben Der Codex kennt keine Bestimmung

ber Lalen, die 1mM pastoralen Dıienst atı SsInd undendung des 18 Lebensjahres Das Strafrecht sıch diese Verpflichtung MLG halten, ber viel-wurde deswegen NnIC. eänder und 1395
mıt ebentfalls nicht. fach s1e das Partikularrecht der der Arbeitsver-

Lrag VOT, ass sS1e ehalten sind, In Übereinstim-
„Das paraphıle Hauptinteresse bel Pädomnhilie e1In- mung mıt der re der Kırche en
haltet sexuelle Handlungen mıt einem präpubertä-
ren Kınd (ın der egel In Jahre der Jünger) Die Moraltheologen und andere xperten werden In der
Person muıt Pädophilie 111USS$S 16 Jahre derer seın Lage se1InN, klären Was gemeınnt IQE Dem

rgument, der Begrıiff „sechstes (GC@ebot“ sel auf Ehe-und miıindestens re äalter als das KındMnnn  D  ein Vertrauensmissbrauch und zieht deswegen  Spannung zwischen c. 678 $1 und c. 683 $1 CIC,“  auch viel weitere Kreise.  Archiv für katholisches Kirchenrecht 169 (2000)  35  3 Es ist zu unterscheiden zwischen dem Strafrecht und  dem Prozessrecht. Die Glaubenskongregation hat  9 Das Strafrecht bestimmt hierzu in c. 1389: $1. „Wer  mit Schreiben vom 21. Mai 2001 Bestimmungen  kirchliche Gewalt oder einen kirchlichen Dienst  bezüglich des Prozessrechtes erlassen; das Straf-  missbraucht, soll je nach Schwere der Tat oder  recht wurde nicht geändert! (Epistula a Congrega-  Unterlassung bestraft werden, den Amtsentzug  tione pro Doctrina Fidei missa ad totius Catholicae  nicht ausgenommen, es sei denn, dass gegen die-  Ecclesiae Episcopos aliosque Ordinarios et Hierar-  sen Missbrauch schon eine Strafe durch Gesetz oder  chas interesse habentes: de delictis gravioribus ei-  Verwaltungsbefehl festgesetzt worden ist. $2. Wer  dem Congregationi pro Doctrina fidei reservatis,  aber aus schuldhafter Nachlässigkeit eine Hand-  nicht veröffentlicht.) Diese Bestimmungen müssen  lung kirchlicher Gewalt, eines kirchlichen Dienstes  deswegen im Rahmen der Normen über die Vor-  oder einer kirchlichen Aufgabe unrechtmäßig zu  untersuchung (cc. 1717-1718) positioniert werden.  fremdem Schaden setzt oder unterlässt, soll mit ei-  Sie bestimmen, wann der Ordinarius meldungs-  ner gerechten Strafe belegt werden.“  pflichtig ist: wenn nach einer Voruntersuchung der  10  Der Kleriker, der verheiratet ist, ausgenommen in  Ordinarius feststellt, dass ein Kleriker jemanden  missbraucht hat, der das 18. Lebensjahr noch nicht  Bezug auf seine Ehefrau, ebenfalls zur Enthalt-  vollendet hatte und dass die Verjährungsfrist noch  samkeit verpflichtet. Dies gilt auch für Laien: auch  sie müssen, mit Ausnahme der Eheleute, enthalt-  nicht abgelaufen ist. Diese Verjährungsfrist, die auf  10 Jahre festgesetzt wurde, fängt erst bei der Voll-  sam leben. Der Codex kennt keine Bestimmung  über Laien, die im pastoralen Dienst tätig sind und  endung des 18. Lebensjahres an. Das Strafrecht  sich an diese Verpflichtung nicht halten, aber viel-  wurde deswegen nicht geändert und c. 1395 $ 2 so-  mit ebenfalls nicht.  fach sieht das Partikularrecht oder der Arbeitsver-  trag vor, dass sie gehalten sind, in Übereinstim-  *4 _Das paraphile Hauptinteresse bei Pädophilie bein-  mung mit der Lehre der Kirche zu leben.  haltet sexuelle Handlungen mit einem präpubertä-  I  e  ren Kind (in der Regel 13 Jahre oder jünger). Die  Moraltheologen und andere Experten werden in der  Person mit Pädophilie muss 16 Jahre oder älter sein  Lage sein, zu klären was genau gemeint ist. Dem  Argument, der Begriff „sechstes Gebot“ sei auf Ehe-  und mindestens 5 Jahre älter als das Kind. ... Per-  sonen mit einer Pädophilie berichten meist, dass  bruch beschränkt und somit sei die Bestimmung  in c. 1395 $ 2 „gegenstandslos, weil jeder Ehebruch  sie sich von Kindern einer bestimmten Altersspan-  durch 1394 und 1395 $1 bereits erfasst ist“ (vgl,  ne sexuell angezogen fühlen. Einige bevorzugen  Jungen, andere Mädchen und einige werden sowohl  Klaus Lüdicke, in Münsterischer Kommentar zum  Eini-  Codex Iuris Canonici, Hrsg. K. Lüdicke, Essen, Aus-  von Jungen als auch von Mädchen erregt  gabe November 1993 und November 2001, c. 1395,  ge Personen mit Pädophilie sind ausschließlich se-  xuell auf Kinder orientiert („ausschließlicher Ty-  n.4), ist insofern zuzustimmen, dass der Gesetzge-  ber genauere Formulierungen hätte wählen kön-  pus“), während andere zuweilen auch auf Erwach-  nen, es übersieht jedoch, dass der Gesetzgeber be-  sene orientiert sind („Nicht ausschließlicher Ty-  pus)“. Diagnostisches und Statistisches Manual  absichtigt hat, von einem „Sittlichkeitsvergehen“  zu sprechen. Siehe auch: John S. Grabowski, „Cle-  Psychischer Störungen, DSM IV, Göttingen, 1996,  rical Sexual Misconduct and Early Traditions Re-  S 598;  garding the Sixth Commandment,“ The Jurist 55  5 L.M.Lothstein, „Psychblogische Theorien über Pä-  (1995) 527-591; John Tuohey, „The Correct Inter-  pretation of Canon 1395: The Use of the Sixth Com-  dophilie und Ephebophilie“, in S. Rossetti, W. Mül-  ler (Hrsg.), „Sexueller Missbrauch Minderjähriger  mandment in the Moral Tradition from Trent to the  in der Kirche, Psychologische, seelsorgerliche und  Present Day,“ The Jurist 55 (1995) 592-631; James  H. Provost, „Offenses Against the Sixth Command-  institutionelle Aspekte.“ Mainz, 1996, S. 33-34.  ment: Towards a Canonical Interpretation of Canon  6 L.M.Lothstein, „Psychologische Theorien,“ S. 47.  1395,“ The Jurist 55 (1995) 632-663.  / Pädophilie wird sowohl als eine Perversion als auch  J2}  Es können auch andere Delikte vorliegen, wie z.B.  als eine Paraphilie beschrieben. Letztere ist neu-  sollicitatio innerhalb der Beichte (c. 1387) oder Ver-  traler als erstere. Es gibt unterschiedliche Theorien  letzung des Beichtgeheimnisses (c. 1388 81).  bezüglich der Definition, der Ursache und des Be-  ı  ©  handlungserfolges einer Perversion.  Es ist insbesondere wegen dieses Vertrauensbru-  ches, dass die niederländischen und belgischen Bi-  8 Vgl. Heribert Schmitz, „Apostolat der Ordensinsti-  schöfe und die höheren Oberen der Ordensge-  tute unter der Autorität des Diözesanbischofs. Zur  meinschaften in diesen Ländern Fälle von Miss-  447Per-
mıt einer Pädophilie berichten meıst, ass bruch beschränkt un somıt se1 die Bestimmung

In 1395 „gegenstandslos, weil jeder Ehebruchs1e sich VOIN Kiındern eıner bestimmten Altersspan- durch 1394 und 1395 Q ] bereits rfasst IsSts (vglexuell angezogen fühlen. Kinıge bevorzugen
Jungen, andere Mädchen und einıge werden sowohl Klaus Lüdıcke, In Münsterischer Kommentar A0

Eını- Codex lurıs Canonicı, Hrsg. Lüdicke, Essen, AUS:-VON Jungen IS uch VOINl Mädchen erregt sSabe November 1993 und November 2001, 1395,De Personen mıt Pädomphilie sind ausschliefslich
Xue auf Kinder orlentiert („ausschliefislicher Ty- n.4), ist insofern zuzustiımmen, dass der esetzge-

ber enauere Formulierungen wählen kön-DUS  6C während andere zuweılen auch auf YWachn-
MNEeT, übersieht Jedoch, ass der Gesetzgeber be-sene orlentiert sınd „ NIG. ausschliefislicher Ty-

Dus)  [64 Diagnostisches und Statistisches Manual absıchtigt hat, VOIN einem „Sittlichkeitsvergehen“
sprechen. Sıehe uch John Grabowski, .Cle:Psychischer Störungen, DSM _ Göttingen, 1996, rical Sexual Mısconduct and Early Tradıtions Re-598 sardıng the 1X] Commandment,“ The Jurist

L.M.Lothstein, „Psychblogische Theorien ber Pä- 1995) 92(-591; John Tuohey, „The Correct ntier-
pretatıon of Canon 1395 The Use of the Sixth COM :dophılie und Ephebophilie“, In OSSELTN, Mül-

ler Hrseh. „Sexueller Missbrauch MinderJjähriger mandment In the oral Tradıition from ren LO the
In der Kırche Psychologische, seelsorgerliche und Present ay,  e The Jurist 1995) 592-631; James

Provost, „Offenses Agaıinst the Sixth Command-nstıtutionelle Aspekte.“ Maınz, 1996, SA
ment. Towards Canonical Interpretation of Canon

L.M.Lothstein, „Psychologische Theorien,“ AT 1395 The Jurist 1995) 632-663

Pädophilie wiırd sowohl als eıne Perversion als auch 12 Es können uch andere Delikte vorliegen, WI1e Z
als eıne Paraphılıie beschrieben. etiztere ist 11CeU- sollıcıtatıio nnerha der Beıchte © 1387 der VMer-
traler als erstere Es Sibt unterschiedliche Theorien etzung des Beichtgeheimnisses (C 1388 S 1)
bezüglich der Definition, der Ursache und des Be-
handlungserfolges eıner Perversion. ESs ist insbesondere dieses Vertrauensbru-

ches, ass dıie nıederländischen und belgischen B1-
Vgl Heribert Schmitz, „Apostolat der Ordensinsti- schöfe und die höheren Oberen der Ordensge-

Lute unter der Autorität des Diözesanbischofs. Zur meinschaften In diesen Ländern Fälle VOIN MI1SS-
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brauch auch nıcht auf Missbrauch VOIN MiınderJäh- ker handeln, der Mitglied eınes diıözesanrechtlichen
rıgen beschränken, sondern uch Fällen nachge- Instıtuts ist, hbesteht für den Ordinarıus ebenfalls
hen, dıe den Missbrauch VonNn Erwachsenen betref- eıne Meldungspflicht, jedoch wırd 1mM Schreiben
fen, der In eıner pastoralen Beziehung stattgefun- nıcht seklärt, welcher Ordinarius ann zuständig
den hat. IS Es waäre sSinnvoll, ass der Ordinarius des

Wohnortes des Klerikers ist der der Ordinarıus des14 Zu eachten ist Zn ass eın Minderjähriger nıcht
hne Zustimmung der KiternAwıird YLeSs, dem der Straftat begangen wurde.

15 Siehe hierzu Pe Erdö, „Dıie Verhängung VOIl Kır-DIies wurde während der Vorbereitung des Textes chenstrafen auf dem Verwaltungsweg. Kinıge mO$g-des Z S ] geklärt: Communicationes 1980) lıche Mittel der Wirksamkeit des kanonischen Straf-189 systems“, De Dprocessibus matrimonilalibus 2001)
16 In den Niederlanden wurden Z ber das anze 163 und die Veröffentlichung der USÄ Bischofs-

Land verteilt Personen ausgesucht, die mıt dieser konferenz (  ), Canonical Delicts nvol-
Aufgabe beauftragt werden können. D sınd sowohl ving Sexual Mısconduct and the Dismissal from the
Männer als auch Frauen, sowohl OÖrdensmitglieder Clerical ate, Washington, DC, 1995
als auch Priıester. Zl In den USA Sılt mMoOoMmMentan In den DIiGOzesen eıne
Therapeuten der ater Von Sexualdelikten berich- ZCeTO Toleranz: jeder, der irgendwann e1n Kıind MI1SS-
ten, Aass Probleme 1M Bereich der Sexualıtät sel- raucht hat, darf nıcht weıter ıIn der Seelsorge a-

tig sSeIN. D wırd sıch herausstellen mUussen, ob die-ten die einzıgen Probleme sind, dıe eıne Person hat.
Deswegen ist eın Sanzheitlicher Ansatz wichtig, da Antwort gegenüber den Jätern, dıe sıch vielleicht
mıiıt die physische, spirıtuelle, mentale, sozlale und ırgendwann VOT vielen Jahren eiınmal vergriffen ha-
psychologische Gesundheit berücksichtigt wird. In ben, In Therapie sind und dıe Anwelsun-
den USA und Kanada S1Dt Z Instıtutionen, die gen AaUuUs der Therapie befolgt aben, immer serecht
sich auf Probleme VOIN Klerikern und Ordensmit- ist. Kırchenrechtlich wırd klären se1IN, oD mMÖ$S-
slıedern spezlalisiert haben. lıch ist, Jemand AaUuUs seınem Amt entfernen, WeEeNN

dieses Amt ach eiıner Therapie 1mM CGlau-18 Fulsnote unten ben übetragen bekommen hat und seıit der Über-
Kür eıne Amtsenthebung eınes Pfarrers sind 75 dıie Lragung hne Schwierigkeiten ausübt. (S hlierzu
diesbezüglichen Normen CCskomplett auch die Meldung ber die weıtere Entwicklung
anzuwenden. diesem ema auf 456 dieser OK-Ausgabe,

d.Red.)
A() ES ist unterscheiden zwıschen dem Strafrecht 23

und dem Prozessrecht. DIe Bestimmungen, dıe dıe S S1Dt eın Recht auf eıne pastorale Aufgabe der
Glaubenskongregation mıt ihrem Schreiben „de de- auf eın Amt Wenn eıne Geisteskrankheit der eıne
lıctis Sravliorıibus“ erlassen hat (vgl Fufßnote andere psychıische Erkrankung vorliegt, ann INan

oben), mussen deswegen 1mM Rahmen der Normen eiınen Kleriker hindern, das eıhneam auszuüben
GG 1041, und 1044 82, 2)ber die Voruntersuchung CC e  ) OSIt10-

nıert werden. ema 19707 erfolgt zuerst eine AA Vgl Stephen ossettI1, „Sexueller Missbrauch VOINl
Untersuchung und erst, nachdem klar ist, ass Ee1- Kindern: Sechs Warnsignale Hınweise für Prä-

Straftat vorliegt, hat der Ordinarius ent- vention und Diagnose“, In OossettI1, Müller
scheiden, Was LUn ist. Das bedeutet, ass der Or- Hs „Sexueller Missbrauch MınderJjähriger ın
dinarıus ach dem Schreiben der Glaubenskon- der Kıirche Psychologische, seelsorgerliche und 1IN-
sregatıon verpflichtet ist, die Angelegenheit der stitutionel  = Aspekte.“ Maınz, 19906, 61-79
Glaubenskongregation vorzulegen, WEeNnN der Kle-
riıker die Straftat mıiıt einem Minderjährigen unter

Jahren begangen hat. |ıe VerjJährungsfrist die-
SCT Ya beträgt zehn re und fängt erst d
wenn der Kläger das 18 Lebensjahr vollendet hat.
Das Schreiben der Kongregatıon richtet sich B1-
schöfe und Ordensobere klerikaler Instıtute DSL-
lıchen Rechtes, jeden Ordinarıus ( 134)
In den Normen wird bestimmt, Aass der Ordinarius
der Kongregatıon gegenüber Meldungspflicht hat,
Wenn sich einen Kleriker handelt. Wenn
sich nıcht einen Kleriker handelt esteht kel-

Meldungspflicht. Sollte sich eınen Kleri-
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